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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
die Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienstleistun-
gen (20 % der Aufwendun-
gen, maximal 4.000 EUR) 
kann für ein Hausnotrufsys-
tem nicht in Anspruch ge-
nommen werden, wenn die-
ses im Notfall nur den Kon-
takt zu einer 24 Stunden-
Servicezentrale herstellt. 
Diese steuerzahlerunfreund-
liche Entscheidung kommt 
vom Bundesfinanzhof. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Deutlich positiver ist, 

dass neben dem Vorer-
ben auch der Nacherbe 
den Pauschbetrag für 
Erbfallkosten (z. B. Be-
stattungskosten) in Höhe 
von 10.300 EUR in An-
spruch nehmen kann. 
Nach der geänderten 

Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs setzt der 
Abzug des Pauschbetrags 
nicht den Nachweis vo-
raus, dass tatsächlich 
Kosten angefallen sind. 

§ Nach einer Entscheidung 
des Finanzgerichts Müns-
ter sind die im Jahr 2020 
gezahlten Corona-Hilfen 
keine außerordentlichen 
Einkünfte. Somit scheidet 
eine ermäßigte Besteue-
rung aus. 

§ Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 
hat einen Referentenent-
wurf für ein „Gesetz zur 
Änderung des Arbeits-
zeitgesetzes und anderer 
Vorschriften“ vorgelegt. 

Der Entwurf enthält Vor-
gaben zur elektronischen 
Aufzeichnung der Ar-
beitszeit der Arbeitneh-
mer. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Juli 
2023.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Beiträge Sozialversicherung  

 
  

Fälligkeit 10.8.2023 für UStVA, LStAnm 
15.8.2023 für GewStVZ, GrStVZ 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 14.8.2023 für UStVA, LStAnm 
18.8.2023 für GewStVZ, GrStVZ 

Beiträge 08/2023 spätestens 29.08.2023 

Termine August 2023 
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Thema des Monats 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Hausnotrufsystem ohne Sofort-Hilfe  
nicht begünstigt 

Sachverhalt 
Eine Steuerpflichtige hatte ihre Woh-
nung mit einem Hausnotrufsystem 
ausgestattet. Dabei nutzte sie das Pa-
ket Standard mit Gerätebereitstellung 
und 24 Stunden-Servicezentrale. Nicht 
gebucht hatte sie u. a. den Sofort-
Helfer-Einsatz an ihrer Wohnadresse 
sowie die Pflege- und Grundversor-
gung. 
Das Finanzamt berücksichtigte die 
geltend gemachten Aufwendungen für 
das Hausnotrufsystem mangels Haus-
haltsbezug nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistung. Nach erfolglosem Ein-
spruch gab das Finanzgericht Sachsen 
der Klage statt. Die Freude der Steuer-
pflichtigen währte allerdings nicht 
lange, denn der Bundesfinanzhof hob 
die Entscheidung des Finanzgerichts 
im Revisionsverfahren auf. 
Der Bundesfinanzhof führte aus, dass 
die Steuerermäßigung nach § 35a 
Einkommensteuergesetz (EStG) nur für 
haushaltsnahe Dienstleistungen in 
Anspruch genommen werden kann, 
die im Haushalt des Steuerpflichtigen 
erbracht werden. Diese Voraussetzung 
lag jedoch im Streitfall nicht vor. 
Denn die Steuerpflichtige zahlte im 
Wesentlichen für die vom Anbieter 
des Hausnotrufsystems eingerichtete 

Rufbereitschaft sowie für die Entge-
gennahme eines eventuellen Notrufs.  
Die Rufbereitschaft und die Entgegen-
nahme von eingehenden Notrufen in 
der Servicezentrale sowie gegebenen-
falls die Verständigung Dritter, damit 
diese vor Ort Hilfe leisten, erfolgten 
jedoch außerhalb der Wohnung der 
Steuerpflichtigen und damit nicht in 
deren Haushalt. Und nach dem ein-
deutigen Wortlaut des § 35a Abs. 4 S. 
1 EStG sind Leistungen, die außerhalb 
des Haushalts erbracht werden, nicht 
begünstigt, auch wenn sie für den 
Haushalt erbracht werden. 
Merke 
Demgegenüber können Aufwendun-
gen für ein Notrufsystem in einer Seni-
orenresidenz nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs aus 2015 be-
günstigt sein. Im dortigen Streitfall 
hatten die im Bereich des Betreuten 
Wohnens beschäftigten Pfleger jeweils 
einen Piepser bei sich, der den Notruf 
sofort an sie weiterleitete. Geschuldet 
war dort auch die Notfall-Soforthilfe 
im Haushalt durch das auf diese Wei-
se verständigte Pflegepersonal, sodass 
die Steuerermäßigung in Anspruch 
genommen werden konnte.  

Für haushaltsnahe Dienstleistungen 
gewährt der Fiskus im Zuge der Steu-
ererklärung eine Steuerermäßigung, 
die jedoch von einigen Voraussetzun-
gen abhängt. So müssen die Dienst-
leistungen u. a. im Haushalt des Steu-
erpflichtigen erbracht werden. Nach 
einer aktuellen Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs kann die Steuerermäßi-
gung für ein Hausnotrufsystem nicht in 
Anspruch genommen werden, wenn 
dieses im Notfall nur den Kontakt zu 
einer 24 Stunden-Servicezentrale her-
stellt. 
Hintergrund  
Für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen kön-
nen Steuerpflichtige eine Steuerermä-
ßigung in Höhe von 20 % der Auf-
wendungen geltend machen. Im Ein-
zelnen gelten folgende Höchstbeträge: 
§ 4.000 EUR für haushaltsnahe Be-

schäftigungsverhältnisse, haus-
haltsnahe Dienstleistungen sowie 
Pflege- und Betreuungsleistungen, 

§ 510 EUR für haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse bei ge-
ringfügig Beschäftigten sowie 

§ 1.200 EUR für die Inanspruchnah-
me von Handwerkerleistungen 
(Lohnkosten, kein Material). 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

die verschiedenen Programme in den 
Bereichen Energie und Wirtschaft bie-
tet der Förderkompass. Dieser richtet 
sich an private Haushalte sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU).  
Der Förderkompass listet die verschie-
denen Programme auf und informiert 
über 
§ Antragsberechtigung, 
§ Förderhöhe und 
Kontaktmöglichkeiten. 

Beachten Sie 
Der Förderkompass 2023 umfasst 39 
Seiten und kann unter www.iww.de/
s8132 heruntergeladen werden.  

Förderkompass 2023: Die Programme des BAFA auf einen Blick 

Welche Förderprogramme gibt es und 
welche passen zu welchem Vorha-
ben? Der neue Förderkompass 2023 
(Stand März 2023) fasst die BAFA-
Zuschussprogramme zusammen und 
bietet eine erste Orientierung. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) setzt für das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) zahlreiche För-
derprogramme um. Orientierung über 

Hinweise 
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Wirtschaft 

Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

* Überleitungsvorschrift: Der seit dem 29.7.2014 für Handelsgeschäfte geltende Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem 
   Basiszinssatz ist gem. EGBGB Art. 229 § 34 Satz 1 nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach 28.7.2014 entstan- 
   den sind.  

Monat: 05/22 10/22 01/23 04/23 05/23 

BRD gesamt: + 7,9 % + 10,4 % + 8,7 % + 7,2 % + 6,1 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.7. - 28.7.14 - 0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.7. - 31.12.14 - 0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

1.1. - 30.6.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.1. - 30.6.16 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.16 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.18 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

seit 1.7.18 - 0,88 % 4,12% 8,12 % 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Alle Steuerzahler 

Arbeitgeber anlässlich seines 50. Ge-
burtstags ein Buch im Wert von 58 
EUR (netto). 
Da der Bruttowert des Buchs 62,06 
EUR (58 EUR x 1,07) beträgt, ist die 
Freigrenze für Aufmerksamkeiten 
überschritten und es liegt in voller 
Höhe Arbeitslohn vor. 
Geschenke an Geschäftsfreunde sind 
nur dann als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig, wenn die Grenze von 35 
EUR pro Kopf und Jahr nicht über-
schritten wird. Sind Unternehmen 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist die 
35 EUR-Grenze eine Nettogrenze, 
ohne Vorsteuerabzugsberechtigung 
handelt es sich demgegenüber um 
eine Bruttogrenze.  
Beispiel 
E ine Gmbh (vorsteuerabzugs-
berechtigt) macht dem Geschäfts-
freund A ein Geschenk i. H. von 41 

EUR (inklusive 19 % USt). Ein weiteres 
Geschenk an A ist für 2023 nicht vor-
gesehen. 
Da die GmbH zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist, sind die Kosten abzugs-
fähig (41 EUR/1,19 = 34,45 EUR). 
Merke 
Bei den Grenzen für geringwertige 
Wirtschaftsgüter (800 EUR bzw. 1.000 
EUR bei einem Sammelposten) wird 
immer auf den Nettowarenwert abge-
stellt. Dies gilt unabhängig davon, ob 
eine Berechtigung zum Vorsteuerab-
zug besteht. So ist beispielsweise auch 
bei Anschaffungen im Rahmen der 
Vermietungseinkünfte auf die Netto-
werte abzustellen.  

Steuerliche Grenzwerte: Unterscheidung zwischen Brutto- und Net-
towert 
Es gibt viele steuerliche Grenzwerte, 
z. B. 35 EUR bei Geschenken an Ge-
schäftsfreunde, 60 EUR bei Aufmerk-
samkeiten, 50 EUR bei Sachbezügen, 
800 EUR für geringwertige Wirt-
schaftsgüter (z. B. einen Bürostuhl). In 
der Praxis stellt sich hier oft die Frage, 
ob der Brutto- oder der Nettowert 
maßgebend ist. 
Bei lohnsteuerlichen bzw. arbeitneh-
merbezogenen Grenzwerten zählt 
grundsätzlich der Bruttowert. So sind 
Aufmerksamkeiten (z. B. Blumen, Ge-
nussmittel oder ein Buch) anlässlich 
eines besonderen persönlichen Ereig-
nisses eines Arbeitnehmers (z. B. Ge-
burtstag) bis zu 60 EUR (brutto) steuer-
frei. Auch die monatliche 50 EUR-
Freigrenze für Sachbezüge stellt eine 
Bruttogrenze dar. 
Beispiel 
Ein Arbeitnehmer erhält von seinem 
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Sachverhalt 
Im Streitfall war die Steuerpflichtige 
Nacherbin ihrer verstorbenen Tante. 
Deren Ehemann, der kurze Zeit da-
nach verstarb, war Vorerbe. Die 
Nacherbin machte mit ihrer Erbschaft-
steuererklärung die Berücksichtigung 
des Pauschbetrags i. H. von 10.300 
EUR geltend. Das Finanzamt berück-
sichtigte aber nur die tatsächlich ange-
fallenen geringen Abwicklungskosten 
– jedoch zu Unrecht, wie nun der 
Bundesfinanzhof entschieden hat. 
Der Betrag i. H. von 10.300 EUR ist 
für jeden Erbfall nur einmal zu gewäh-
ren, namentlich für mehrere Miterben 
nur einmal. Die Abfolge von Vor- und 
Nacherbfall stellt jedoch erbschaft-
steuerrechtlich nicht einen Erbfall mit 
mehreren Erben dar. Vielmehr sind die 
beiden Vorgänge als zwei getrennte 
Erbfälle zu behandeln. Es entspricht 
dieser Systematik, den Pauschbetrag 
zweimal anzusetzen. 
Der Bundesfinanzhof weist in seiner 
Urteilsbegründung darauf hin, dass es 
richtig ist, dass bei zweimaliger Ge-

währung der Pauschale auch die Beer-
digungskosten zweimal typisierend 
berücksichtigt werden, obwohl sie 
nicht zweimal anfallen. Der Pausch-
betrag umfasst aber nicht nur Beerdi-
gungskosten, sondern dient außerdem 
dazu, Nachlassregelungskosten im 
weiteren Sinne abzugelten – und diese 
Kosten können ohne Weiteres zwei-
mal in jeweils unbegrenzter Höhe 
anfallen.  
Merke 
Der Abzug des Pauschbetrags setzt 
nicht den Nachweis voraus, dass zu-
mindest dem Grunde nach tatsächlich 
Kosten angefallen sind, die der 
Pauschbetrag erfasst. Der Abzug der 
Pauschale ist nach dem Gesetzeswort-
laut ausdrücklich ohne Nachweis 
möglich. Soweit der Bundesfinanzhof 
in früheren Entscheidungen eine ande-
re Auffassung vertreten hat, hält er 
daran nicht mehr fest.  

Erbfallkostenpauschale auch für Nacherben 

Neben dem Vorerben kann auch der 
Nacherbe den Pauschbetrag für Erb-
fallkosten (z. B. Bestattungskosten und 
Kosten für ein angemessenes Grab-
d e n k m a l )  i n  H ö h e  v o n  
10.300 EUR nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 
2 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetz (ErbStG) in Anspruch neh-
men. Der Abzug des Pauschbetrags 
setzt nach der geänderten Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs nicht den 
Nachweis voraus, dass tatsächlich 
Kosten angefallen sind.  
Vor- und Nacherbschaft 
Der Anfall der Nacherbschaft gilt 
grundsätzlich als Erwerb vom Vorer-
ben. Während zivilrechtlich der Vor-
erbe und der Nacherbe zwar nachei-
nander, aber beide vom ursprüngli-
chen Erblasser erben, gilt erbschaft-
steuerrechtlich der Vorerbe als Erbe (§ 
6 Abs. 1 ErbStG). Sein Erwerb unter-
liegt in vollem Umfang der Erbschafts-
teuer. Bei Eintritt der Nacherbfolge 
haben diejenigen, auf die das Vermö-
gen übergeht, den Erwerb als vom 
Vorerben stammend zu versteuern. 

übertragen wurde, erforderlich ist. Bei 
der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
und Zumutbarkeit der Auskunftsertei-
lung ist der hohe Stellenwert des Inte-
resses der Allgemeinheit an einer 
möglichst lückenlosen Verhinderung 
von Steuerverkürzungen zu berück-
sichtigen. 
Beachten Sie 
Da gegen die Entscheidung des Fi-
nanzgerichts Nürnberg bereits die 
Revision anhängig ist, wird sich nun 
der Bundesfinanzhof damit beschäfti-
gen müssen, ob die gesetzlichen Mit-

wirkungspflichten des Steuerpflichti-
gen im steuerlichen Ermittlungsverfah-
ren durch d ie Datenschutz-
Grundverordnung eine Einschränkung 
erfahren. 

DSGVO: Darf das Finanzamt Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten anfordern? 
Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Nürnberg darf das Finanzamt 
einen Steuerpflichtigen auch unter 
Berücksichtigung der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zur Vor-
lage der Mietverträge und der Schrei-
ben über Mietänderungen zum Zwe-
cke der Prüfung der in der Steuererklä-
rung gemachten Angaben auffordern. 
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch eine Finanzbehörde ist 
zulässig, wenn sie zur Erfüllung der ihr 
obliegenden Aufgabe oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt, die ihr 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Vermieter 
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Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen wird ein sogenannter 
Sparer-Pauschbetrag abgezogen. Der 
Abzug der tatsächlichen Werbungs-
kosten ist grundsätzlich ausgeschlos-
sen (§ 20 Abs. 9 S. 1 Einkommensteu-
ergesetz). Der Pauschbetrag wurde mit 
Wirkung ab 2023 von 801 EUR auf 
1.000 EUR erhöht (bei Ehegatten von 
1.602 EUR auf 2.000 EUR). 
Der Sparer-Pauschbetrag wird vom 
jeweiligen Kreditinstitut beim Steuer-
abzug nicht automatisch berücksich-
tigt und von den Einkünften abgezo-
gen. Hierzu ist es erforderlich, dass 
ein Freistellungsauftrag erteilt wird. 

Dieser kann nicht nur über die gesam-
te Höhe des Sparer-Pauschbetrags 
erteilt werden. Vielmehr kann der 
Betrag auf mehrere Institute aufgeteilt 
werden. 
Wurde der Sparer-Pauschbetrag beim 
Steuerabzug nicht vollständig ausge-
schöpft, können Kapitalanleger mit 
ihrer Einkommensteuererklärung eine 
Überprüfung beim Finanzamt beantra-
gen, die gegebenenfalls zu einer Er-
stattung der zu viel gezahlten Abgel-
tungsteuer führen kann. Hierzu sind 
insbesondere Eintragungen in der An-
lage KAP erforderlich. 

Höhere Zinsen: Eventuell Freistellungsaufträge anpassen 

Die Zinsen für Tages- und Festgelder 
steigen wieder. Somit sollten Kapital-
anleger ihre Freistellungsaufträge da-
hin gehend überprüfen, ob die vom 
Steuerabzug freigestellten Beträge 
noch optimal aufgeteilt sind oder ob 
eine neue Aufteilung sinnvoll er-
scheint. 
Hintergrund 
Grundsätzlich werden private Kapital-
erträge losgelöst vom übrigen Einkom-
men mit einer Pauschalsteuer von 25 
% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer) besteuert. Durch diesen 
Steuerabzug ist die Einkommensteuer 
grundsätzlich abgegolten. 

kungen und Schließungen aufgrund 
der Coronaschutzverordnungen des 
Landes NRW betroffen. Ihm wurden 
pandemiebedingte Soforthilfen, Über-
brückungshilfen und vergleichbare 
Zuschüsse i. H. von 64.254 EUR ge-
währt. Das Finanzamt unterwarf die 
erhaltenen Corona-Hilfen der tarifli-
chen („normalen“) Einkommensteuer, 
was das Finanzgericht Münster nun 
bestätigte. 
Für das Finanzgericht Münster kam 

eine ermäßigte Besteuerung nach § 34 
Abs. 1 Einkommensteuergesetz nicht 
in Betracht. Die Begründung: Es liegen 
keine außerordentlichen Einkünfte 
vor, da es an einer Zusammenballung 
der Einkünfte fehlt.  
Beachten Sie 
Das Finanzgericht Münster hat die 
Revision gegen die Entscheidung nicht 
zugelassen.  

Corona-Hilfen sind nicht ermäßigt zu besteuern 

Nach einer aktuellen Entscheidung 
des Finanzgerichts Münster sind die 
im Jahr 2020 gezahlten Corona-Hilfen 
keine außerordentlichen Einkünfte, 
die in der Einkommensteuer nur ermä-
ßigt zu besteuern wären. 
Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger führte als Einzel-
unternehmer einen Gewerbebetrieb, 
der eine Gaststätte und ein Hotel um-
fasste. Im Streitjahr 2020 war er von 
zeitweisen betrieblichen Einschrän-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Freiberufler und Gewerbetreibende 

dauer von einem Jahr zugrunde gelegt 
werden. Die Oberfinanzdirektion 
Frankfurt (22.3.2023, Az. S 2190 A-
031-St214) hat nun darauf hingewie-
sen, dass  Aufwendungen für  
eine Homepage nicht unter den An-
wendungsbereich des Schreibens des 
Bundesfinanzministeriums fallen. Bei 

einer Homepage kann in Anknüpfung 
an die als üblich anerkannte techni-
sche Nutzungsdauer von Software von 
e i n e r  N u t z u n g s d a u e r  v o n  
drei Jahren ausgegangen werden. 

Homepage: Keine Nutzungsdauer von einem Jahr 

Für bestimmte materielle Wirtschafts-
güter „Computerhardware“ und be-
stimmte immaterielle Wirtschaftsgüter 
„Betriebs- und Anwendersoftware“ 
kann (Wahlrecht) nach einem Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums 
vom 22.2.2022 (Az. IV C 3 - S 
2190/21/10002 :025) eine Nutzungs-
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Nullsteuersatzes zum 1.1.2023 erklä-
ren nun, so das Finanzministerium 
NRW, viele Betreiber eine Entnahme 
der Photovoltaikanlage zum Nullsteu-
ersatz, um dann eine unentgeltliche 
Wertabgabe hinsichtlich des selbst 
genutzten Stroms nicht mehr der Be-
steuerung unterwerfen zu müssen. 
Eine Entnahme der gesamten Photo-
voltaikanlage ist nur möglich, wenn 
zukünftig voraussichtlich mehr als 90 
% der Anlage für nichtunternehmeri-
sche Zwecke verwendet werden.  
Merke 
Aus Vereinfachungsgründen ist stets 
von einer mehr als 90%igen nichtun-
ternehmerischen Verwendung auszu-
gehen, wenn ein Teil des mit der An-
lage erzeugten Stroms z. B. in einer 
Batterie gespeichert wird. Dies gilt 
auch dann, wenn mithilfe einer Wall-
Box die Autobatterie des privat ge-
nutzten Fahrzeugs geladen wird; 
ebenso, wenn eine Wärmepumpe 
verwendet wird. Auf die konkrete 
Wärmepumpe kommt es nicht an. 
Nicht umfasst sind dagegen tragbare 
Batterien und Powerbanks.  
Diese Vereinfachungsregelung ist 
auch dann anzuwenden, wenn nach 
der Entnahme tatsächlich mehr als 10 
% des erzeugten Stroms weiter veräu-

ßert wird. 
Liegen die Voraussetzungen für die 
Entnahme vor, ist diese dem Nullsteu-
ersatz zu unterwerfen. Die Entnahme 
kann entweder im Rahmen der Um-
satzsteuer-Voranmeldung bzw. in der 
Jahressteuererklärung oder schriftlich 
gegenüber dem Finanzamt erklärt 
werden. Die Erklärung bedarf insoweit 
grundsätzlich keiner weiteren Erläute-
rung.  
Auch nach der Entnahme der Photo-
voltaikanlage stellt die Lieferung des 
Stroms an den Netzbetreiber weiterhin 
eine unternehmerische Tätigkeit dar. 
Die Lieferung ist steuerbar und steuer-
pflichtig (Steuersatz von 19 %). Wenn 
die Kleinunternehmerregelung zur 
Anwendung kommt, wird diese Steuer 
nicht erhoben.  
Beachten Sie  
Die Entnahmeerklärung darf nicht mit 
der Kleinunternehmerregelung ver-
wechselt werden. Hierauf haben viele 
Betreiber bei Altanlagen verzichtet 
und sind daran fünf Jahre gebunden 
(vgl. § 19 Abs. 2 S. 2 UStG). Deshalb 
muss innerhalb dieses Zeitraums für 
den eingespeisten Strom auch weiter-
hin Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abgeführt werden. 

Entnahme von „alten“ Photovoltaikanlagen aus dem Unternehmens-
vermögen 
Durch § 12 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) wurde ein Nullsteuersatz für 
Umsätze im Zusammenhang mit be-
stimmten Photovoltaikanlagen einge-
führt. Diese Regelung ist am 1.1.2023 
in Kraft getreten, wobei hier die Leis-
tungserbringung (also regelmäßig die 
Abnahme der Anlage) entscheidend 
ist. Das Bundesfinanzministerium hat 
zu der Neuregelung und der Entnah-
me von Photovoltaikanlagen, die vor 
2023 erworben wurden, bereits Stel-
lung genommen. Aktuell hat das Fi-
nanzministerium NRW darauf hinge-
wiesen, dass viele Bürger insbesonde-
re hinsichtlich der Entnahme von Alt-
Photovoltaikanlagen verunsichert sind 
und die Finanzämter in NRW hierzu 
folgende Ansicht vertreten: 
Hintergrund: Vor dem 1.1.2023 wurde 
eine gemischt-genutzte Photovoltaik-
anlage regelmäßig dem Unterneh-
mensvermögen zugeordnet. Der Be-
treiber der Anlage hat unter Verzicht 
auf die Kleinunternehmerregelung (§ 
19 UStG) den Vorsteuerabzug aus 
dem Erwerb der Anlage in Anspruch 
genommen. In diesem Fall musste der 
Betreiber neben der Lieferung des 
erzeugten Stroms auch eine unentgelt-
liche Wertabgabe der Besteuerung 
unterwerfen. Nach Einführung des 

nicht registriert, kann er die Beträge 
durch das Vorsteuervergütungsverfah-
ren geltend machen. Die Anträge für 
2022 sind bis zum 30.9.2023 über das 
Online-Portal des Bundeszentralamts 

für Steuern zu stellen. Weitere Einzel-
h e i t e n  e r f a h r e n  S i e  u n t e r 
www.iww.de/s3640. 

Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 30.9.2023 stellen  

Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inlän-
dischen Unternehmern unter bestimm-
ten Bedingungen die dort gezahlte 
Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im 
Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke 
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frühes Stadium im Gesetzgebungsver-
fahren dar und ist eine Reaktion auf 
die Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs und des Bundesarbeitsgerichts.  
Beachten Sie  
Das Bundesarbeitsgericht hat im Sep-
tember 2022 entschieden, dass die 
gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
aufzuzeichnen ist. Dabei bezieht sich 
das Bundesarbeitsgericht auf ein Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs aus 
dem Jahr 2019, welches die Ausle-
gung der Arbeitszeitrichtlinie sowie 
der Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 
betrifft. Der Arbeitgeber ist bei unions-
rechtskonformer Auslegung von § 3 
Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
verpflichtet, ein System einzuführen 
und zu nutzen, mit dem die geleistete 
Arbeitszeit erfasst werden kann. 

Reform des Arbeitszeitgesetzes: Elektronische Zeiterfassung für Be-
schäftigte in der Pipeline 
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat einen Referentenentwurf 
für ein „Gesetz zur Änderung des Ar-
beitszeitgesetzes und anderer Vor-
schriften“ vorgelegt. Der Entwurf ent-
hält Vorgaben zur elektronischen Auf-
zeichnung der Arbeitszeit der Arbeit-
nehmer. 
Hintergrund  
Der Referentenentwurf stellt ein sehr 



Arbeitgeber 

Seite 7  
Arbeitgeber  /  Arbeitnehmer 

ginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils 
am Tag der Arbeitsleistung elektro-
nisch aufzuzeichnen (§ 16 Abs. 2 Ar-
bZG-Entwurf). Der Arbeitgeber ist 
verantwortlich für die Arbeitszeiterfas-
sung. Es gibt aber die Möglichkeit der 
Aufzeichnung der Arbeitszeit durch 
den Arbeitnehmer oder einen Dritten 
(§ 16 Abs. 3 ArbZG-Entwurf). 
Der Referentenentwurf enthält in § 16 
Abs. 8 ArbZG-Entwurf eine nach der 
Anzahl der Arbeitnehmer gestaffelte 
Übergangsregelung für die Einführung 

eines elektronischen Systems, die bis-
her zeitlich noch unbestimmt ist. Zu-
dem sollen Arbeitgeber mit bis zu  
zehn Arbeitnehmern die Arbeitszeit in 
nichtelektronischer Form aufzeichnen 
dürfen. 
Beachten Sie  
Verstöße gegen die Aufzeichnungs-
pflicht sollen eine Ordnungswidrigkeit 
darstellen, die mit einer Geldbuße von 
bis zu 30.000 EUR geahndet werden 
können (§ 22 ArbZG-Entwurf). 

Reform des Arbeitszeitgesetzes: Elektronische Zeiterfassung für Be-
schäftigte in der Pipeline 
Mit dem vorliegenden Entwurf sollen 
im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und im 
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
Regelungen für die Aufzeichnung der 
Arbeitszeit geschaffen werden. 
Beachten Sie 
Fragen und Antworten zur Arbeits-
zeiterfassung finden Sie u. a. auf der 
Webseite des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (Stand: 3.5.2023, 
unter www.iww.de/s8131). 
Referentenentwurf 
Nach dem Referentenentwurf sollen 
Arbeitgeber verpflichtet werden, Be-
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verdeutlichen die Unterscheidung 
(Arbeitgeberidentität versus verschie-
dene Arbeitgeber):  
Beispiel 
Ein freiberuflich selbstständiger Zahn-
arzt beschäftigt eine Arbeitnehmerin 
mit Hilfsarbeiten in seinen Praxisräu-
men und mit Reinigungsarbeiten in 
seiner Wohnung.  
Es ist von einem einheitlichen Be-
schäftigungsverhältnis auszugehen 
(Arbeitgeberidentität). Der Zahnarzt 
als Arbeitgeber ist eine natürliche Per-
son, die nicht für den Arbeitsbereich 
in der Praxis und den Arbeitsbereich 
im Haushalt getrennt betrachtet wer-
den kann. Unbedeutend ist, dass sich 

die einzelnen Beschäftigungen ab-
grenzen lassen. 
Beispiel 
A ist Geschäftsführer und Mehrheits-
gesellschafter bei der GmbH X und 
der GmbH Y. Arbeitnehmer Z wird bei 
der GmbH X im Rahmen einer mehr 
a l s  g e r i n g f ü g i g e n  ( H a u p t - )
Beschäftigung eingesetzt und bei der 
GmbH Y im Rahmen einer geringfügi-
gen Beschäftigung. Die ausgeübten 
Tätigkeiten sind – vom Umfang abge-
sehen – identisch.  
A übt das Direktionsrecht über beide 
Beschäftigungen aus. Da es sich um 
mehrere Beschäftigungen bei rechtlich 
verschiedenen Arbeitgebern handelt, 

Kein Minijob und Hauptjob beim gleichen Arbeitgeber 
Es ist nicht möglich, bei demselben 
Arbeitgeber neben einer nicht geringfü-
gigen versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung auch eine versicherungsfreie 
geringfügige Beschäftigung zu verrich-
ten. Es muss eine Zusammenrechnung 
der Lohnzahlungen vorgenommen 
werden, wenn diese von demselben 
Arbeitgeber stammen, selbst wenn die 
Arbeitsverhältnisse unterschiedlich 
ausgestaltet sind. Mit dieser Entschei-
dung hat sich das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg von der anderslautenden 
Ansicht des Finanzgerichts Münster aus 
2003 distanziert. 
Die folgenden Beispiele in den Ge-
ringfügigkeits-Richtlinien der Spitzen-
organisationen der Sozialversicherung 

Die Gesamtaufwendungen (586,30 
EUR pro Person) waren nach Ansicht 
des Finanzgerichts nicht bei den Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit 
als Werbungskosten zu berücksichti-
gen. Der Grund: Es handelt sich um 
unangemessene Repräsentationsauf-
w e n d u n g e n  i m  S i n n e  v o n  
§ 9 Abs. 5 und § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 
Einkommensteuergesetz (EStG). 
Dem Grunde nach „unübliche Auf-
wendungen“ im Sinne des § 4 Abs. 5 
S. 1 Nr. 4 EStG setzen voraus, dass 
hinsichtlich des Ortes der Veranstal-
tung oder der Art und Weise der Un-

terhaltung der Gäste besondere Um-
stände erkennbar sind, die die Veran-
staltung von einer gewöhnlichen Fei-
erlichkeit abheben.  
Die Aufwendungen pro Person 
(586,30 EUR) überstiegen die finanzi-
ellen Aufwendungen vergleichbarer 
betrieblicher Veranstaltungen erheb-
lich. Sie lagen auch weit über dem 
Freibetrag von 110 EUR für Betriebs-
veranstaltungen (§ 19 Abs. 1 Nr. 1a 
EStG), der hinsichtlich der Höhe der 
Aufwendungen als Maßstab herange-
zogen werden kann. 

Aufwendungen für unangemessene Feiern sind nicht als Werbungs-
kosten abzugsfähig 
„Feste feiern – aber (steuerlich) rich-
tig“, das musste jüngst ein Steuer-
pflichtiger vor dem Finanzgericht 
Nürnberg erfahren. Denn die Aufwen-
dungen für seine Abschiedsfeier in 
Höhe von 94.980 EUR erkannte das 
Finanzgericht nicht als Werbungskos-
ten an. 
Sachverhalt 
Ein ehemaliger angestellter Geschäfts-
führer (und GmbH-Gesellschafter) 
hatte seine Abschiedsfeier an einem 
ehemaligen Rittergut mit aufwändigem 
und umfangreichem Unterhaltungs-
programm veranstaltet.  

Arbeitnehmer 
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Betriebsübergang – Widerspruchsrecht des Arbeit-
nehmers 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

ßerer stehen).  
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
hat in seiner Entscheidung vom 
26.07.2022 nochmals eingehend auf-
geführt, was insbesondere zu den 
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Folgen des Betriebsübergangs 
sowie die hinsichtlich der Arbeitneh-
mer in Aussicht genommenen Maß-
nahmen zählen, über die verständlich 
zu unterrichten ist:  
Zu den rechtlichen Folgen gehören 
insbesondere die sich unmittelbar aus 
dem Betriebsübergang als solchem 
ergebenden Rechtsfolgen. Dies erfor-
dert einen Hinweis auf den Eintritt des 
Übernehmers in die Rechte und 
Pflichten aus dem bestehenden Ar-
beitsverhältnis (§ 613a Abs. 1 Satz 1 
BGB), auf die gesamtschuldnerische 
Haftung des Übernehmers und des 
Veräußerers und deren Verteilung 
nach § 613a Abs. 2 BGB und grund-
sätzlich auch, wenn sich Kündigungen 
abzeichnen, auf die kündigungsrecht-
liche Situation. Ebenfalls ist über die 
Anwendbarkeit tariflicher Normen 
und die Frage, inwieweit beim Veräu-
ßerer geltende Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen durch beim Er-
werber geltende Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen abgelöst wer-
den. 
Zu den wirtschaftlichen Folgen im 
Sinne von § 613a Abs. 5 Nr. 3 BGB 
gehören etwa relevante Informationen 
über unmittelbare oder mittelbare 
Konsequenzen für die Arbeitsverhält-

nisse, etwa die beabsichtigte Ände-
rung betriebsverfassungsrechtlicher 
Strukturen, Änderung von Arbeitsbe-
dingungen oder Risiken einer Gefähr-
dung der wirtschaftlichen Absicherung 
der Arbeitnehmer.  
Zu den hinsichtlich der Arbeitnehmer 
in Aussicht genommenen Maßnahmen 
gehören etwa Weiterbildungsmaßnah-
men im Zusammenhang mit einer 
geplanten Produktionsumstellung 
bzw. Umstrukturierung oder andere 
Maßnahmen, welche die berufliche 
Entwicklung der Arbeitnehmer betref-
fen. 
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
hat in der genannten Entscheidung 
vom 26.07.2022 insoweit ausgeführt, 
dass die Monatsfrist des § 613a Abs. 4 
Satz 1 BGB zum Widerspruch gegen 
den Übergang des Arbeitsverhältnisses 
infolge Betriebsübergangs nicht nur 
bei fehlerhafter Information des Ar-
beitnehmers nicht zu laufen beginnt, 
sondern auch bei unklar sowie unvoll-
ständiger Information (im konkreten 
Fall die Frage, ob ein entscheidender 
Tarifvertrag nach Betriebsübergang 
fortgelten würde oder nicht).  
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
-Fachanwalt für Arbeitsrecht- 
 

I n  e i ner  Ent s che id ung  vom 
26.07.2022 hat sich das Landesar-
beitsgericht Düsseldorf (Az. 8 Sa 
68/20) mit der Frage befasst, ob Mitar-
beiter, die von einem Betriebsüber-
gang betroffen waren, zuvor hierüber 
ordnungsgemäß unterrichtet wurden. 
Gemäß § 613a BGB haben der bishe-
rige Arbeitgeber oder der neue Be-
triebsinhaber die vom Betriebsüber-
gang betroffenen Arbeitnehmer in 
Textform über den Zeitpunkt und den 
Grund für den Betriebsübergang zu 
unterrichten sowie ebenfalls über die 
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Folgen des Übergangs und die 
hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aus-
sicht genommenen Maßnahmen. Der 
Arbeitnehmer kann gemäß § 613a 
Abs. 6 BGB dem Übergang seines 
Arbeitsverhältnisses innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Unterrich-
tung schriftlich widersprechen. Diese 
einmonatige Widerspruchsfrist wird 
jedoch nach der Rechtsprechung nur 
in Gang gesetzt, wenn der Mitarbeiter 
tatsächlich zuvor ordnungsgemäß 
über den Betriebsübergang unterrich-
tet wurde.  
Es ist daher wichtig, dass Arbeitneh-
mer ordnungsgemäß über einen anste-
henden Betriebsübergang unterrichtet 
werden, da sie andernfalls noch ggf. 
Monate später aufgrund nicht ord-
nungsgemäßer Unterrichtung dem 
Betriebsübergang widersprechen kön-
nen (und dann weiterhin in einem 
Arbeitsverhältnis zum Betriebsveräu-

Wir weisen darauf hin, dass die Informationen weder eine rechtliche, betriebswirtschaftliche, steuerliche noch eine 
sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellen. Die Darstellungen können eine individuelle einzelfall-
bezogene Beratung nicht ersetzen. Die Zeitschrift wurde mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet. Eine Gewähr für 
Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. 
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